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Krankheit Wiederaufnahme in Kindereinrichtun
gen nach einer Erkrankung

Zulassung. zur Kindereinrichtung nach 
Kontakt zu nachstehenden Krankheiten

Poliomyelitis

Röteln

Ruhr,
bakterielle

Salmonellen-
Enteritis
(Salmonellose)

Scharlach

Typhus und 
Paratyphus

Windpocken

Nach Genesung

Nach klinischer Genesung

Nach klinischer Genesung und 3 aufein
anderfolgenden negativen im Abstand 
von 1 bis 2 Tagen entnommenen Stuhl
proben*. Innerhalb von 7 Tagen sind 
in der Einrichtung 2 weitere Stuhlpro- 
ben zur bakteriologischen Untersuchung 
einzusenden, wenn dies noch nicht vor 
Aufnahme des Kindes erfolgt ist. Sofern 
eine antimikrobielle Behandlung vorlag, 
darf die erste Probeentnahme nicht frü
her als 3 Tage nach deren Abschluß er
folgen
Bei Kindern im Alter bis zu 3 Jahren, 
soweit sie Kindereinrichtungen, in de
nen auch Kinder unter 1 Jahr betreut 
werden, besuchen, nach Vorliegen von 3 
aufeinanderfolgenden negativen Stuhl
proben*, die im Abstand von 1 bis 2 Ta
gen zu entnehmen sind. Zu beachten ist 
§ 9 Abs. 2 der Anordnung. Sofern eine 
antimikrobielle Behandlung vorlag, darf 
die erste Probeentnahme .nicht früher 
als 3 Tage nach deren Abschluß erfol
gen

Nach komplikationslosem Verlauf frü
hestens 14 Tage nach Beginn der anti
mikrobiellen Behandlung

Nach Krankenhausentlassung und aus
reichender Schonung

10 Tage nach Auftreten der letzten Ef- 
floreszenz, sofern die Kinder der Ein
richtung nicht bereits mit Windpok- 
ken inkubiert sind

Nach Impfung mit trivalentem Impf
stoff

Nach 17 Tagen, wenn das Kind Röteln 
nicht durchgemacht hat. Hinsichtlich 
weiterer Maßnahmen s. Anlage 1

7 Tage nach Isolierung des Kranken und 
erfolgter Schlußdesinfektion sowie Vor
liegen von 3 aufeinanderfolgenden 
negativen Stuhlproben*, die im Abstand 
von 1 bis 2 Tagen zu entnehmen sind

Bei Kindern im Aller bis zu 3 Jahren, 
soweit sie Kindereinrichtungen, in de
nen auch Kinder unter 1 Jahr betreut 
werden, besuchen, nach Vorliegen von 
2 aufeinanderfolgenden negativen 
Stuhlproben*, die im Abstand von 1 bis 
2 Tagen zu entnehmen sind

7 Tage nach Absonderung vom Kranken 
und Schlußdesinfektion

21 Tage, bei Paratyphus 14 Tage nach 
Absonderung vom Kranken und Schluß
desinfektion sowie Vorliegen von 3 auf
einanderfolgenden negativen Stuhl- und 
Urinuntersuchungen im Abstand von 
2 Tagen

16 Tage nach Absonderung vom Kran
ken für Kinder, die diese Krankheit 
nicht durchgemacht haben, sowie für 
Kinder, bei denen in den letzten 3 Wo
chen eine Pockenimpfung durchgeführt 
wurde

* beachte § 5 Abs. 5 der Anordnung
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